
    
Der Präsident  

 
 

Wien, am 14. November 2014  
 
 

Betreff: Stellungnahme zum Antrag 719/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates 
(Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert wird 

 
 
Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert 
wird, nimmt das Präsidium des Bundesverwaltungsgerichtes wie folgt Stellung: 
 
 
Allgemeiner Teil: 
 
Es wird angeregt, ausdrücklich klarzustellen, ob bzw. welche der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungs-
gerichtsverfahrensgesetz – VwGVG) in den aufgrund der im Bundesgesetz, mit dem 
das Bundes-Verfassungsgesetz, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Straf-
gesetzbuch, die Strafprozeßordnung 1975, die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das 
Bundesbezügegesetz und das Mediengesetz geändert werden, vorgesehenen 
neuen Zuständigkeitsbestimmung des Art. 130 Abs. 1a B-VG zu erwartenden 
Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Anwendung finden (Bestimmungen 
über die Bescheidbeschwerde, über die Maßnahmenbeschwerde, über Verfahren in 
Verwaltungsstrafsachen), zumal Art. 130 Abs. 1a B-VG im VwGVG keine Erwähnung 
findet bzw. finden konnte. 
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Besonderer Teil: 
 
Zu § 36 VO-UA: 

Es erscheint unklar, wer im Zusammenhang mit einer Vorführung durch die 
politische Behörde gemäß Abs. 2 neben dem Vorzuführenden noch Parteistellung im 
Sinne des § 18 VwGVG innehat. 

Weiters wird angeregt, die Bestimmung dahingehend zu ergänzen, ob bloß die 
tatsächliche Vorführung oder auch bereits der dieser zugrunde liegende Beschluss 
des Untersuchungsausschusses vor dem Bundesverwaltungsgericht bekämpfbar 
sein soll. 
 
Zu § 45 VO-UA: 

Im Hinblick auf die Verhängung einer Beugestrafe gemäß Abs. 2 erscheint unklar, 
wer neben der Person des Bestraften noch Parteistellung im Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht innehat (vgl. die Anmerkung zu § 36 VO-UA). 
 
Zu § 56 VO-UA: 

Angemerkt wird, dass in Abs. 4 lediglich bezüglich der Bemessung der Beugestrafe 
gemäß § 55 auf das Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, konkret auf dessen § 19 
verwiesen wird, die Anwendung weiterer Verfahrensbestimmungen im 
Zusammenhang mit der Verhängung von Zwangsmitteln durch das 
Bundesverwaltungsgericht aber nicht vorgesehen ist (siehe hierzu auch die umseitig 
getätigten Anmerkungen im Allgemeinen Teil). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Abs. 3 inhaltlich offenkundig § 30 VwGVG 
entspricht und daher wohl entfallen könnte. 
 

Der Präsident 
Perl 
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